
 

 
 
 
 
 

S A T Z U N G 
 

der 
 

Viscom AG 
 

 

Stand i.d.F. der Beschlussvorschläge zu Tagesordnungspunkt 8 der 
Hauptversammlung am 31. Mai 2023  



I.  
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
§ 1 

Firma 
 

Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 

Viscom AG 
 

§ 2 
Sitz 

 
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hannover. 

 

§ 3 
Gegenstand 

 
3.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von 

Maschinen und Apparaten sowie zugehöriger Bauteile und Software für die industrielle 

Qualitätssicherung und Fertigungstechnik, die insbesondere auf dem Prinzip der 

digitalen Bildverarbeitung und der Röntgentechnik basieren, sowie alle damit in 

Zusammenhang stehenden Geschäfte. 

 

3.2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung 

des Gesellschaftszwecks dienlich sein können. Sie ist befugt, Unternehmen aller Art im 

In- und Ausland zu erwerben oder sich daran zu beteiligen und Zweigniederlassungen 

im In- und Ausland zu errichten. 

 

3.3 Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, 

Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuüben. Sie kann ihren Betrieb ganz 

oder teilweise auf verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen 

Unternehmen überlassen. 
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§ 4 
Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr 

 
4.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet. 

 

4.2 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 5 
Bekanntmachungen und Informationen 

 
5.1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger. 

 

5.2 Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können mit 

deren Zustimmung auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

 

 

II. 
GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

 
§ 6 

Grundkapital 
 

6.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 9.020.000,-- (in Worten: EURO neun 

Millionen zwanzigtausend). 

 

6.2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 9.020.000 (in Worten: neun Millionen zwanzigtausend) 

nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grund-

kapital von € 1,00 je Aktie. 

 

6.3 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 7. 

Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in mehreren Teilbeträgen 

um insgesamt bis zu 4.500.000,00 € durch Ausgabe von insgesamt bis zu Stück 

4.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2021). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen 

Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

ein- oder mehrmalig auszuschließen: 
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 (i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem rechnerischen Nennbetrag in 

Höhe von insgesamt 902.000,00 € oder, sollte dieser Betrag niedriger sein, von 

insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der erstmaligen Ausübung dieser Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss bestehenden Grundkapitals (jeweils unter Anrechnung 

der etwaigen Ausnutzung anderweitiger Ermächtigungen zum Ausschluss des 

Bezugsrechts gemäß oder in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

sowie unter Anrechnung der Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts nach nachstehend Ziffer (ii)), wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien 

den Börsenkurs der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung der 

Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 

wesentlich unterschreitet; 

 

(ii) bis zu einem rechnerischen Nennbetrag in Höhe von insgesamt 902.000,00 € unter 

Anrechnung der Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 

nach vorstehend Ziffer (i), wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere 

im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und 

Beteiligungen an Unternehmen, ausgegeben werden; 

 

(iii) soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht 

auszunehmen.   

 

Eine erfolgte Anrechnung etwaiger Ausnutzungen anderweitiger Ermächtigungen zum 

Ausschluss des Bezugsrechts entfällt, soweit Ermächtigungen, deren Ausübung zu 

einer Anrechnung geführt haben, von der Hauptversammlung erneut erteilt werden. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen, insbesondere den Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. 

 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 6 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 

anzupassen.  
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§ 7 
Aktien 

 

7.1 Die Aktien lauten auf den Inhaber.  

 

7.2 Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und der 

Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Die 

Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine 

Mehrzahl von Aktien verbriefen (Globalaktien, Globalurkunden). Der Anspruch der 

Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile sowie etwaiger Gewinnanteil- und 

Erneuerungsscheine ist ausgeschlossen. 

 

7.3 Bei einer Kapitalerhöhung, die im Laufe eines Geschäftsjahres durchgeführt wird, kann 

die Gewinnbeteiligung der jungen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG vom Beginn 

des Geschäftsjahres an festgesetzt werden.  

 
 

III. 

VERFASSUNG UND VERWALTUNG DER GESELLSCHAFT 

Der Vorstand 

§ 8 

Zusammensetzung des Vorstands und Amtszeit 

8.1 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Bestellung von 

stellvertretenden Mitgliedern des Vorstands ist zulässig.  

8.2 Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen Vorstandsmitglieder 

und der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Abschluss der Anstellungsverträge 

sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat. Ebenso kann der 

Aufsichtsrat ein Mitglied des Vorstands zum Vorstandsvorsitzenden oder zum Sprecher 

des Vorstandes sowie weitere Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden oder Sprechern ernennen. 

8.3 Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder auf höchstens fünf Jahre. Eine 

wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf 

Jahre, ist zulässig.  
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§ 9 

Geschäftsordnung des Vorstands 

Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand. Der Geschäftsverteilungsplan 

bedarf seiner Zustimmung. 

§ 10 

Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten 

a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur 

Alleinvertretung erteilt hat; 

b) durch zwei Vorstandsmitglieder; 

c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 

Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern für Rechtsgeschäfte, die das 

Vorstandsmitglied im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten abschließt, 

Befreiung von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB erteilen. § 112 AktG bleibt unberührt. 

Die Befreiung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

Der Aufsichtsrat 

§ 11 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

11.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

11.2 Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden 

Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden 

die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 

bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 

Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht 

mitgerechnet. 

11.3 Für Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei der 

Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausgeschiedener 

Aufsichtsratsmitglieder treten. 
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11.4  Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds 

gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden 

Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden, so erlischt sein Amt 

mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der mit einer Mehrheit, die 

mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst, ein neues 

Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des 

vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

11.5 Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an 

den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche 

Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen  niederlegen. 

 

§ 12 

Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats 

12.1 Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung 

zugewiesenen Rechte und Pflichten. 

12.2 Der Aufsichtsrat bestimmt in der Geschäftsordnung des Vorstands, welche Arten von 

Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Er kann durch 

Beschluss die Geschäftsordnung des Vorstands ändern. 

 

§ 13 

Willenserklärungen 

Der Aufsichtsratsvorsitzende und, im Falle seiner Verhinderung, dessen Stellvertreter sind 

ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die erforderlichen Willenserklärungen insbesondere zur 

Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats abzugeben und entgegenzunehmen. 
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§ 14 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter 

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in 

§ 11 Absatz 2 dieser Satzung bestimmte Amtszeit. Die Wahl erfolgt im Anschluss an die 

Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden sind, in einer ohne 

besondere Einberufung stattfindenden Sitzung. Scheidet der Vorsitzende oder sein 

Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl 

für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

§ 15 

Geschäftsordnung und Ausschüsse 

15.1 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

15.2 Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und 

Befugnisse festsetzen. 

15.3 Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Sie können zu ihren Sitzungen 

Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen. 

§ 16 

Einberufung 

16.1 Der Aufsichtsrat soll eine Sitzung im Kalendervierteljahr und muss mindestens zwei 

Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand 

kann unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft. Die Sitzung muss binnen zwei 

Wochen nach dem Verlangen einberufen werden. Wird dem Verlangen nicht 

entsprochen, so kann das Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand unter Mitteilung des 

Sachverhalts und der Angabe einer Tagesordnung selbst den Aufsichtsrat einberufen. 

16.2 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner 

Verhinderung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich 

einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung 

und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende 

die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, per Fax oder E-Mail 

einberufen. 
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16.3 Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und 

Beschlussvorschläge zu übermitteln. 

16.4 Die Sitzungen des Aufsichtsrates finden in der Regel als Präsenzsitzungen statt. 

Sitzungen des Aufsichtsrates können auch in Form einer Videokonferenz abgehalten 

werden oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder können im Wege der Video- oder 

Telefonübertragung zugeschaltet werden mit der Maßgabe, dass in diesen Fällen auch 

die Beschlussfassung im Wege der Video- bzw. Telefonkonferenz erfolgt.  

 

§ 17 

Beschlussfassung 

17.1 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen 

sind und an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der 

Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.  

17.2 Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende bestimmt die 

Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die 

Art und Reihenfolge der Abstimmungen. 

17.3 Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit 

das Gesetz nichts anderes bestimmt. Dies gilt auch für Wahlen. 

17.4 Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe durch ein 

anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für die Abgabe der 

zweiten Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats.  

17.5 Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der nicht mit der 

Einberufung mitgeteilt wurde, ist nur zulässig, wenn kein anwesendes 

Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem 

solchen Fall Gelegenheit zu geben, innerhalb einer vom Vorsitzenden festzusetzenden 

angemessenen Frist der Beschlussfassung nachträglich zu widersprechen oder ihre 

Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein 

abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. 

17.6 Eine Beschlussfassung durch schriftliche, fernmündliche oder fernschriftliche 

Stimmabgabe, per E-Mail oder Telefax oder eine Stimmabgabe mittels sonstiger 

gebräuchlicher Telekommunikationsmittel oder einer Kombination hieraus einschließlich 

Telefon- und Videokonferenz ist zulässig, wenn sie der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

anordnet; ein Widerspruchsrecht einzelner Aufsichtsratsmitglieder hiergegen besteht 
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nicht. 

§ 18 

Niederschrift 

Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist eine 

Niederschrift zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder im Falle des § 17 

Absätze 5 und 6 vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist. 

§ 19 

Schweigepflicht 

19.1 Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, 

haben die Aufsichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des 

Aufsichtsrats anwesende Personen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur 

Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten. 

19.2 Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugehen, so hat er 

dies dem Aufsichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Personen, an die die Information 

erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat ist vor Weitergabe der Information 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Information mit dem 

Absatz 1 vereinbar ist. 

§ 20 

Vergütung des Aufsichtsrats 

20.1 Ab Beginn des Geschäftsjahres 2015 der Gesellschaft erhält jedes Mitglied des 

Aufsichtsrats für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine 

feste Vergütung. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des 

Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören, erhalten die feste Vergütung zeitanteilig. 

20.2 Die feste Vergütung beträgt 18.000,00 € je Geschäftsjahr und Aufsichtsratsmitglied. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das 

Eineinhalbfache der festen Vergütung; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Ab dem 

1. Juni 2018 erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Dreifache, sein Stellvertreter 

das Eineinhalbfache der festen Vergütung; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

20.3 Die Aufsichtsratsvergütung ist fällig am Tag nach der Hauptversammlung, die über die 



- 11 - 

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr zu 

beschließen hat. 

20.4 Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der 

etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 

20.5 Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser 

in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 

Organmitglieder und bestimmte Mitarbeiter (D&O-Versicherung) einbezogen, soweit 

eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

 

Die Hauptversammlung 

§ 21 

Einberufung der Hauptversammlung 

21.1 Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen 

Wertpapierbörse statt.  

 

21.2 Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden 

Weise zuzulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die 

Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. 

 

21.3 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich 

vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

21.4 Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines jeden 

Geschäftsjahres abgehalten.  

21.5 Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger. Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tage der 

Versammlung einzuberufen. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der 

Anmeldefrist (§ 22 Absatz 1). Für die Fristberechnung gilt die gesetzliche Regelung. 



- 12 - 

§ 22 

Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung; virtuelle Hauptversammlung 

22.1 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre 

Berechtigung nachweisen. Anmeldung und Nachweis der Berechtigung bedürfen der 

Textform. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft 

unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor 

der Hauptversammlung (Anmeldefrist) zugehen. Der Vorstand ist ermächtigt bzw. im 

Falle der Einberufung durch den Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat, in der Einberufung der 

Hauptversammlung eine kürzere, in Tagen zu bemessende Anmelde- und Nachweisfrist 

zu bestimmen. Für die Fristberechnung gilt die gesetzliche Regelung. 

22.2 Für die Berechtigung nach Absatz (1) reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch 

den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss sich auf den 

gesetzlich bestimmten Stichtag beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis der 

Berechtigung müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.  

22.3 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und 

sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 

Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Online-Teilnahme zu treffen. Diese 

werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

22.4 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 

abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, 

Bestimmungen zur näheren Ausgestaltung und zum Verfahren der virtuellen 

Hauptversammlung zu treffen. Die Ermächtigungen gemäß diesem § 22.4 gelten für 

Hauptversammlungen, die vor dem 31. Mai 2028 stattfinden. 

22.5 Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung 

persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der 

Hauptversammlung nicht möglich oder die physische Teilnahme bzw. Anreise mit 

unverhältnismäßigem logistischem oder organisatorischem Zeit- und Kostenaufwand 

verbunden, so kann es auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen. Im Fall 

einer virtuellen Hauptversammlung dürfen die Mitglieder des Aufsichtsrats auch im 

Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen; dies gilt jedoch nicht für den 

Versammlungsleiter, sofern dieser ein Mitglied des Aufsichtsrats ist. 



- 13 - 

§ 23 

Stimmrecht 

23.1 Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

23.2 Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der Textform. Der 

Widerruf der Vollmacht kann auch durch persönlichen Zugang eines Berechtigten zur 

Hauptversammlung erfolgen. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten, 

ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der 

Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch eine Erleichterung 

des Formerfordernisses bestimmt werden kann. Der Nachweis der Bevollmächtigung 

kann der Gesellschaft auch auf einem in der Einberufung näher zu bestimmenden Weg 

elektronischer Kommunikation übermittelt werden. 

23.3 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teilnahme an der 

Hauptversammlung ihre Stimme schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 

abgeben dürfen (Briefwahl). Er kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln. 

Diese Einzelheiten werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 

gemacht. 

 

23.4 Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, werden in der Einladung zur 

Hauptversammlung die Voraussetzungen bestimmt, unter denen die Aktionäre ihr 

Stimmrecht in der Hauptversammlung ausüben können. 

 

§ 24 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

24.1 Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats berufen. Im 

Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese 

Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem 

Vertreter bestimmt, so leitet die Hauptversammlung ein von den Anteilseignervertretern 

im Aufsichtsrat gewähltes Aufsichtsratsmitglied. 

24.2 Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. Der Vorsitzende 

ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu 
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beschränken. Dabei soll sich der Vorsitzende davon leiten lassen, dass die 

Hauptversammlung in angemessener und zumutbarer Zeit abgewickelt wird. 

 

§ 25 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 

25.1 Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. 

In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung 

vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere 

Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfache Mehrheit des vertretenen 

Grundkapitals.  

25.2 Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als 

abgelehnt. 

25.3 Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht 

wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die die höchsten 

Stimmzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmzahl im zweiten Wahlgang entscheidet 

das Los. 

§ 26 

Ordentliche Hauptversammlung 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet innerhalb der ersten acht Monate 

eines jeden Geschäftsjahres statt. Sie beschließt insbesondere über folgende Gegenstände: 

 

- die Verwendung des Bilanzgewinns; 

- die Entlastung der Mitglieder des Vorstands; 

- die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats; 

- die Wahl des Abschlussprüfers; 

- die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und 

- in den gesetzlich vorgesehenen Fällen über die Feststellung des 

Jahresabschlusses. 

 

IV.  

JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS  
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§ 27 

Jahresabschluss, Lagebericht und Verwendung des Bilanzgewinns 

27.1 Nach dem Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres hat der Vorstand innerhalb der ge-

setzlich vorgesehenen Fristen für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss 

und den Lagebericht aufzustellen und unverzüglich nach Aufstellung dem Aufsichtsrat 

vorzulegen. Der Vorstand legt dem Aufsichtsrat zugleich den Vorschlag vor, den er der 

Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. Der Aufsichts-

rat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss. 

 

27.2 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene 

Geschäftsjahr sowie den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des 

Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die 

Hauptversammlung zu berichten. Der Aufsichtsrat hat seinen Bericht innerhalb eines 

Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten.  

 

27.3 Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat der 

Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb 

der gesetzlichen Fristen stattzufinden hat. Für die Feststellung des Jahresabschlusses 

gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 172 ff. AktG).  

 

27.4 Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bi-

lanzgewinns Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen oder 

eine andere Verwendung beschließen. 

 

§ 28 

Schlussbestimmungen 

28.1 Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat 

ermächtigt. Dies gilt auch für die Anpassung der Satzung infolge einer Veränderung des 

Grundkapitals. 

 

28.2 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden Satzung den gesetzlichen 

Vorschriften nicht entsprechen oder rechtsunwirksam sein oder sollte die Satzung 

unvollständig sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Anstelle der mangelhaften Bestimmung bzw. zur Ausfüllung der 

Unvollständigkeit ist - gegebenenfalls im Wege einer formellen Satzungsänderung - 
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dasjenige zu vereinbaren, was die Gründer vereinbart hätten, wenn sie sich des 

betreffenden Mangels bewusst gewesen wären. 


	7.3 Bei einer Kapitalerhöhung, die im Laufe eines Geschäftsjahres durchgeführt wird, kann die Gewinnbeteiligung der jungen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG vom Beginn des Geschäftsjahres an festgesetzt werden.

